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Protokoll zur 8. Sitzung des Entscheidungsgremiums vom 
14.11.2024 
 
 
Ort:  Landratsamt Mühldorf a. Inn  
Sitzungsleiter:   1. Vorsitzender, Landrat Max Heimerl 
Beginn: 17:35 Uhr 
Ende: 19:14 Uhr 
Protokoll:  Petra Wolf 
 
 
Teilnehmer/innen – siehe beiliegende Anwesenheitsliste bzw. Teilnehmerliste-IG-Anteile. 
 
 
LAG-Management: 
Michaela Schenkl, Petra Wolf 
 
Gäste: 
Christiane Sengmüller 
 
Fachbeirat: 
Johann Kölbl, LEADER-Koordinator 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Beschlussfähigkeit und 
Tagesordnung 

 
2. Bericht LAG-Management 

 
3. Projektspezifischer Teil 

 
3.1 Projekt „Freibad Haag“ 

- Vorstellung des Projekts 
- Beurteilung mit Beschlussfassung 

 
3.2 Projekt „ONKids – ein Ort zum (Er-) Leben, Lernen u. der Bewegung“ 

- Vorstellung des Projekts 
- Beurteilung mit Beschlussfassung 
 

4. Beschluss Anpassung Geschäftsordnung §5 „Teilnahme und Beschlussfassung in Sit-
zungen und im Umlaufverfahren“ 

 
5. Sonstiges 
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Tages-
ord-
nungs-
punkt 

Beiträge und Ergebnis 

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Beschlussfä-
higkeit und Tagesordnung: 
 
Herr Landrat Heimerl begrüßt die EG-Mitglieder, LEADER-Koordinator Herrn Kölbl, 
die Gäste sowie das LAG-Management.  
 
Die Einladung wurde am 07.11.2024 an das EG-Gremium versandt. 
 
Die Beschlussfähigkeit des Entscheidungsgremiums war laut Geschäftsordnung 
gegeben. Mindestens 5 Mitglieder haben teilgenommen.  
 
Das Mindestquorum wurde eingehalten (5 Vertreter öffentl. Sektor, 8 Vertreter 
nicht-öffentlicher-Sektor).  
 
Landrat Heimerl stellt die Tagesordnung vor, es gibt keine Einwände.  
 
Im Anschluss übergibt Landrat Heimerl an Frau Schenkl vom LAG-Management. 
 

TOP 2 Bericht LAG-Management 
 
Neuigkeiten zu den Projekten aus der Förderperiode 2014 – 2022: 
 
2024: 
 Kultur-Mobil für den Landkreis Mühldorf a. Inn  

- Einweihung am 21.07.2023  
- Auszahlung in Höhe von 25.037,70 € im Oktober 2024 erfolgt. 
 

 Grüne Lagune – Erweiterung Freizeitgelände (Fristende: 30.10.2024);  
Einweihung am 26.05.2023  
- Zahlungsantragstellung: Nachforderung im Sept. 2024 erledigt. 

 
 Unterstützung Bürgerengagement 2 (Fristende: 31.12.2024) 

- Zahlungsantrag im November 2024, Unterstützung durch LAG-Management    
         erfolgt. 
 
2025: 
 Neuausrichtung Vereinsheim – SV Weidenbach (Fristende: 31.01.2025);  

Unterstützung durch LAG-Management  
– Zahlungsantragstellung: zeitnah vorgesehen. 

 
 Spielwelt Obertaufkirchen; (Fristende: 28.02.2025)  

Einweihung am 17.06.2023;  
Unterstützung durch LAG-Management 
- Zahlungsantragstellung: zeitnah vorgesehen. 
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 Spielplatz Reichertsheim; (Fristende: 28.02.2025);  
- Einweihung am 18.06.2023  
- Erneuter Wechsel in der Zuständigkeit.  
 
Bisherige Ansprechpartnerinnen Fr. Strickrodt, Fr. Maier, Fr. Hauck.  
Neue Ansprechpartnerin Fr. Venjakob (Gemeinde Reichertsheim) – 
 
 MS-Teams-Besprechung für 19.11.2024 vereinbart. 
 seit Juni 2023 mehrfach nach den Unterlagen nachgefragt. 
 Unterlagen zur Vorabsichtung bis Ende Nov. 2024 angefordert. 
 Am 6.11. Gemeinde per E-Mail auf die Notwendigkeit eines „Nachweis nach § 6 des 

WRegG (Wettbewerbsregistergesetzt) ab 30 T€ Nettoauftragswert hingewiesen 
 

 Multifunktionaler Allwetterplatz Buchbach als Treffpunkt der Generationen 
(Fristende: 30.05.2025)  
- Bescheid mit Abzügen zum 1. Teilzahlungsantrag erhalten. 
- 2. Teilzahlungsantrag im Sept. 2024 gestellt. 
- Nachforderung erhalten, muss bis 26.11.2024 erledigt sein (Status: in Arbeit). 

 
Nachfrage von Bgm. Einwang: Wie hoch sind die Abzüge? 
Fr. Schenkl: 25 % der beantragten Summe. 

 
 Schützenheim Haigerloh – Innenausstattung (Fristende: 30.06.2025) 

- Projekt in Umsetzung (letzte Aufträge). 
- Unterstützung bei der Zahlungsantragstellung angeboten. 
 

 
Beantragte Projekte (LEADER-Förderperiode 2023 – 2027): 
 
 Errichtung Kunstrasenplatz TSV Neumarkt-Sankt Veit 

- Online-Antragstellung in iBLAIS am 02.05.2024 erfolgt 
- Zuwendungsbescheid noch ausstehend 

 
 Erlebnis- und Begegnungsgarten Ramsau (Fr. Ghafuri)  

- Online-Antragstellung in iBALIS am 12.07.2024 erfolgt 
- Nachforderung am 11.11. erhalten und am 12.11. erledigt. 

 
 Brauhaus Haag (Hr. Schletter)  

- Online-Antragstellung in iBALIS am 09.07.2024 erfolgt 
- Nachforderung am 6.11.2024 erhalten 

 
 Innenausstattung Bürger-/Vereinssaal Markt Gars a.Inn (Bgm. Otter, Hr. 

Sattler)  
- Online-Antragstellung in iBALIS am 12.08.2024 erfolgt 
- Zuwendungsbescheid ausstehend 

 
 LAG-Management (Landkreis Mühldorf a. Inn)  

- Zuwendungsbescheid im Oktober 2024 erhalten 
 

Aktueller Stand bei LEADER: 
 

 hohe Arbeitsbelastung der Bewilligungsstellen an den AELFs. 
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 enorm viele Zahlungsanträge (ca. 50 % aus der Förderperiode 2014 – 2022 
sind noch zu prüfen. Diese haben Vorrang in der Bearbeitung.) 

 viele bereits gestellte Förderanträge in der Förderperiode 2023 – 2027. Man-
che LAGn haben bereits jetzt das LAG-Budget komplett gebunden. 

 die LAGn müssen bis 01.2027 mit dem LAG-Budget haushalten. Zusätzliche 
Finanzmittel sind nicht zu erwarten, selbst wenn das Budget bereits (deut-
lich) früher aufgebraucht ist. 

 
Frau Schenkl bittet im Anschluss um weitere, ergänzende Informationen zur aktuel-
len Situation bei LEADER und übergibt das Wort an Herrn Kölbl. 
 
Herr Kölbl berichtet, dass bis Dezember 2025 alle Projekte der Förderperiode 2014 
– 2022 abgerechnet sein müssen, sonst wird es Rückforderungen seitens der EU 
geben. Die Prüfung der Zahlungsanträge aus der alten Förderperiode bindet die Ka-
pazitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bewilligungsstelle. Hinzu kommen 
kostenintensive Projekte mit umfangreicher Dokumentation, die jetzt noch abgerech-
net werden müssen. Herr Kölbl informiert, dass erfreulicherweise die Personalkapa-
zität in der Bewilligungsstelle um eine Fachkraft aufgestockt werden konnte. Den-
noch muss die neue Kraft zunächst eingearbeitet werden und dies bindet anfänglich 
personelle Ressourcen sowie Zeit. Derzeit gibt es keine Pläne zusätzliche Fach-
kräfte von anderen Fachabteilungen einzusetzen, so Herr Kölbl.  
 
Für das Projekt „LAG-Management“ wurden bisher nur 3 Vorschusszahlungen (bay-
ernweit) beantragt. Projektträger haben die Möglichkeit Vorschüsse zu beantragen, 
wenn ein Viertel der Auftragssumme vergeben wurde.  
 
Zusätzlich informiert Herr Kölbl, dass beim AELF Rosenheim bisher 53 Förderan-
träge gestellt wurden und 17 Projekte bereits bewilligt wurden. Auf Nachfrage von 
Frau Schenkl, äußert Herr Kölbl, dass die Stiftung Ecksberg für das Projekt „Erleb-
nis- und Begegnungsgarten“ ggf. noch in diesem Jahr mit einem Zuwendungsbe-
scheid rechnen kann.  
 
Herr Landrat Heimerl möchte wissen, wie lange Projektträger auf einen Zuwen-
dungsbescheid warten müssen. 
Frau Schenkl verweist in diesem Zusammenhang auf die nächste Folie in der PP-
Präsentation und informiert, dass man mit vorauss. mit 9 – 12 Monaten rechnen 
muss. Jeder Antragsteller wurde bzw. wird über diesen Umstand informiert, so Frau 
Schenkl.  
Landrat Heimerl äußert, dass er es begrüßen würde, wenn Antragsteller schneller 
mit einem Zuwendungsbescheid rechnen könnten. Zumal solche langen Wartezeiten  
einen deutlich späteren Projektbeginn bedeuten und dies sei z. B. auf Vereinsebene 
nicht einfach zu vermitteln.  
 
Herr Reiter möchte wissen, wann ein Projekt begonnen werden darf, mit Befürwor-
tung im Gremium oder mit dem Bescheid? 
Fr. Schenkl erklärt, dass erst der schriftliche Zuwendungsbescheid vorliegen muss, 
damit mit dem Projekt begonnen werden darf und verweist in diesem Zusammen-
hang auf das Merkblatt zum Förderantrag (LEADER-Förderperiode 2023 – 2027). 
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Im Anschluss ergreift Herr Kölbl wieder das Wort und betont, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Bewilligungsstelle im Rosenheim mit Hochdruck an Bewilli-
gungen arbeiten, auch wenn die Zahlungsanträge aus der Förderperiode 2014 – 
2022 vorranging bearbeitet werden müssen.  
 
Fr. Schenkl pflichtet ihm bei, dass die Bewilligungsstelle in Rosenheim schnell in der 
Bearbeitung ist. Dennoch ändert es nichts an dem Umstand, dass bei gestellten För-
deranträgen aus den genannten Gründen mit längeren Bearbeitungszeiten zu rech-
nen ist. Herr Kölbl stimmt Frau Schenkl zu und appelliert, Antragsteller über die Ist-
Situation bei LEADER zu informieren.  
 
 
Projekte in Vorbereitung für EG-Sitzung am 10.04.2025: 
 
 Freilichtbühne Kirchdorf mit Spielplatz (Bgm. Greißl) 

 
 Ausstattung Brand- u. Katastrophenschutz (Hr. Seemann, Fr. Knoblauch), 

Landkreisprojekt 
 

 Schützen- und Gemeinschaftshaus Aspertsham (Gemeinde Schönberg/ 
Bgm. Lantenhammer)  
MS-Teams-Besprechung am 24.10.2024 mit Projektträger und LEADER-Koordi-
nator Herrn Kölbl. 

 
 Kulturhaus Buchbach (Bgm. Einwang) 

- techn. Ausstattung und Beleuchtung 
 

 Kompostierungsanlage (Heißrotte) (Hr. Hundmeyer, Buchbach) 
- Initiative wg. Projekt v. Hans Söhl „Mit Grüngut neue Werte schaffen“, Öko-Mo 

         dellregion Mühldorfer Land. 
 
Frau Schenkl berichtet über den aktuellen Projektentwicklungsstand. Aktuell muss 
man davon ausgehen, dass alle Projekte in der Entscheidungsgremiumssitzung im 
April 2025 vorgestellt und beschlossen werden könnten.   
 
Frau Schenkl zeigt anhand der Monitoring Liste auf, in welcher Höhe noch Restmittel 
in den einzelnen Entwicklungszielen für künftige EG-Sitzungen zur Verfügung ste-
hen. Für die Sitzung im April 2025 besteht wahrscheinlich Steuerungsbedarf wg. der 
hoher Nachfrage zum EZ 2 und EZ 3. 
 
Die LAG hat zwar eine mögliche 20 %-Abweichung beschlossen, es könnte aber 
dennoch kurzfristig eine Anpassung des Finanzplans vor der geplanten April-Sit-
zung 2025 notwendig sein. Bei Bedarf muss deswegen im Febr./März 2025 eine An-
passung des Finanzplans erfolgen.  
 
Herr Kölbl bestätigt, dass Änderungen des Finanzplans erst in der darauffolgenden 
Entscheidungsgremiumssitzung angewandt werden können. Für die eventuelle 
Nichterfüllung eines Entwicklungsziels ist darüber hinaus eine aussagekräftige Be-
gründung abzugeben.  
 
Auf Bitte von Frau Schenkl berichtet Herr Kölbl, dass es breites erste LAGn gibt, die 
den Finanzplan anpassen mussten. Zusätzlich zeichnet sich bei einigen LAGn ab, 
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dass sie im Jahr 2026 ohne LAG-Budget auskommen müssen. Von der ALE sind 
keine Mittel zu erwarten, so Herr Kölbl.  
Ab Februar 2027 sollen wieder Finanzmittel aus dem sog. Bayerntopf zur Verfügung 
stehen. Diese Mittel werden voraussichtlich jedoch im deutlich geringeren Umfang 
vorhanden sein, als man dies von der letzten Förderperiode kannte.  
 
Frau Schenkl zeigt anschließend LAG-Budget-Steuerungsmöglichkeiten auf z. B. 
könnte sich der Projektaufruf für die nächste EG-Sitzung auf bestimmte Entwick-
lungsziele (EZ) beziehen. 
 
Landrat Heimerl möchte wissen, ob dieses Thema für die heutigen Projektbe-
schlüsse bereits relevant ist. Falls nicht, bittet er um Vertagung dieser Thematik. 
 
Frau Schenkl kommt gerne im neuen Jahr auf dieses Thema zurück und fährt mit 
der Präsentation fort. Bei den Projektideen sind weitere, neue Anfragen hinzuge-
kommen.  
 
Hier die Auflistung: 
 
Projektideen (LEADER-Förderperiode 2023 – 2027): 
 
 Errichtung Kunstrasenplatz SV Aschau (Hr. Volk) 

- Nächste Besprechung mit Projektträger am 15.11.24  
- Projekt soll ggf. bereits im Jahr 2025 beginnen (Klärung erforderlich). 

 
 Industriedenkmal (Bgm. Weyrich) 

 
 Biennale Bavaria – Netzwerk „Filmregion“; (Hr. Knoblauch MdL a. D.)  
       - derzeit keine Projektentwicklung 

 
 Verbindungsweg v. Stockham nach Waldkraiburg (Hr. Oswald) 

 
 Radweg Mühldorfer Hart (Hr. Geisberger) 

 
 Feuerwehr Obertaufkirchen - Veranstaltungsräume (Bgm. Ehgartner) 

- Projektbeginn in 2027 vorgesehen 
 
 Sport- u. Inklusionsangebote Stiftung Ecksberg (Fr. Ghafuri) 

- Derzeit keine Projektentwicklung da aktuelle Baumaßnahmen erst beendet  
          werden. Konzeptentwurf ist vorhanden. 
 
 Schießkino BJV Kreisgruppe Mühldorf am Inn (Hr. Fromm) 

- derzeit keine Projektentwicklung 
 
 Förderung Projektmanagement „Fördermittelberater/in“ Landkreis Mühldorf 

a. Inn  
- in Klärung befindlich 
 

 Neubau/Renovierung Turnhalle TSV Taufkirchen (Hr. Fürstenberger) 
- Erstinformationen zu LEADER im Juli 2024 erhalten 
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 Treffpunktmöglichkeit im öffentlichen Raum in Annabrunn (Fr. Müller) 
- Erstinformationen zu LEADER im Juli 2024 erhalten 
 

 (Garagen-) Brauanlage (Hr. Höllbauer) 
- Erstinformationen zu LEADER im August 2024 erhalten 

 
 Mühldorfer Hart – neu – 

- Sanitäranlagen 
 
 Stiftung Ecksberg/ Standort Aschau am Inn – neu –  (Fr. Ghafuri) 

 
 
Zum Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ ist der Stand vom Oktober 2024 
unverändert. 
 
Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“  
 

 Unterstützung durch LAG-Management erfolgt 
 Online-Antrag in iBALIS am 25.09.2024 
 noch kein Start möglich, da auf Zuwendungsbescheid gewartet wer-

den muss  
 
Interessenten „Unterstützung Bürgerengagement“: 
 

 Rundweg Brauchtumsverein Erharting 
 Frauen helfen Frauen 
 Spielplatz-Projekt Förderverein Niedertaufkirchen 
 BRK Wasserwacht Mühldorf/Waldkraiburg 
 Trachtenverein Aschau a. Inn 
 Freundeskreis Caneva (Durchführung im Juni 2024 geplant) 
 Verein zur Pflege internationaler Beziehungen (Durchführung im 

Sommer 2024 geplant) 
 Cantus aurumque e. V. Mühldorf (Fr. Kugler) 
 Kreisheimatpfleger Mühldorf (Dr. Baumgartner) – Klärung erforderlich 

wg. Antragsteller 
 Fr. Deinlein (Medienwerkstatt) – Klärung erforderlich wg. Antragstel-

ler; Anfrage am 27.09. zurückgezogen 
 Förderverein Stadtmuseum Waldkraiburg e. V. (Hr. Fischer) 

 
 

TOP 3.1 Projekt „Freibad Haag“ 
 
Vorstellung des Projekts durch Herrn Grundner (siehe PP-Präsentation). Fr. Bgm. 
Schätz lässt sich wegen einer Gemeinderatssitzung und Besprechung zur Städte-
bauförderung entschuldigen. 
 
Wortmeldungen: 
 
Herr Waldinger möchte wissen, wie vermieden wird, dass Badegäste auf die Insel 
kommen.  
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Hr. Grundner erklärt, dass der Schiffsrand zwei Meter hoch ist und es inzwischen 
eine Badeaufsicht gibt. Bei den anderen Inseln hat die Erfahrung gezeigt, dass sich 
die Kuhlenbildung vermeiden lässt, indem man spezielle Rastermatten (Gummiwerk 
Kraiburg) auslegt. Das Hallenbad und das Freibad werden im jahreszeitlichen Wech-
sel betrieben. Es wird sich im laufenden Betrieb dann zeigen, welche Auswirkungen 
Spritzwasser von Schwimmern auf die Kuhlenbildung haben wird.  
 
Bgm. Einwang möchte wissen, wie die Gemeinde mit der Vorsteuerrückerstattung 
umgeht. 
Herrn Grundner kann dazu keine Auskünfte geben und verweist auf den Kämmerer. 
Soweit ihm bekannt ist, läuft die VSt-Abzugsberechtigung über den Freibadbetrieb. 
 
Keine weiteren Fragen. 
 
Vor Durchführung des Projektauswahlverfahrens stellt der Sitzungsleiter fest: 
 
 Die Beschlussfähigkeit des Entscheidungsgremiums laut Satzung bzw. Ge-

schäftsordnung ist gegeben. 
 Keine einzelne Interessengruppe kontrolliert die Entscheidungsfindung (max. 

49 % der Stimmrechte je Interessengruppe) 
 Für alle bei der Auswahl beteiligten Mitglieder des Entscheidungsgremiums 

und des LAG-Managements liegt die unterschriebene Anlage „Erklärung In-
teressenkonflikt“ vor. Bei keinem Mitglied wurde ein Interessenkonflikt fest-
gestellt. 

 
Die Checkliste Projektauswahlkriterien wurde mit den EG-Mitgliedern bespro-
chen. 
 
Beschluss: 
Die Entscheidungsgremiumsmitglieder bewerten das Projekt mit insgesamt 23 von 
36 möglichen Punkten. Der Beschluss erfolgt anhand der Checkliste Projektaus-
wahlkriterien der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Mühldorfer Netz e.V.  
 
Eine LEADER-Förderung wird gemäß Projektbeschreibung befürwortet.  
 
Zuordnung der Fördersumme: 
EZ 3 = 67 % 82.410 € 
EZ 2 = 33 % 40.590 € 
Gesamt = 123.000 € 
 
Ja 13/13, Enthaltungen 0/13, Nein 0/13 
Angenommen, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen 
 
Herr Grundner verlässt die Sitzung. 
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TOP 3.2 Projekt „ON Kids – ein Ort zum (Er-) Leben, Lernen u. der Bewegung“ 
 
Vorstellung des Projekts durch Frau Bgm. Meier (siehe PP-Präsentation) 
 
Wortmeldungen: 
 
Herr Waldinger möchte wissen, ob alle Kinder der Gemeinde außerhalb der Be-
triebszeiten das Areal nutzen können.  
Fr. Bgm. Meier erklärt anhand der Skizze, dass die Außenanlagen für die Krippe, 
den Kindergarten und den Schulpausenhof nutzbar sind. Ebenso von den Mutter-
Kind-Gruppe und im Rahmen des Ferienprogramms. 
 

 
 
Herr Waldinger äußert, dass er die Möglichkeit der Außenanlagennutzung für die All-
gemeinheit z. B. in den Ferien u./o. an Wochenenden sehr begrüßen würde. 
 
Herr Bgm. Einwang empfiehlt, nur das für das Gebäude vom Bundesprogramm ge-
forderte Minimum an Außenflächen für die Krippe etc. zur Verfügung zu stellen. Den 
Rest für die Öffentlichkeit.  
 
Herr Reiter ist davon ausgegangen, dass die Außenanlagen grundsätzlich öffentlich 
zugänglich sein müssten und dies eine LEADER-Anforderung ist. Er bittet darüber 
hinaus um eine Information, wer das Gebäude fördert? 
 
Frau Bgm. Meier: das Gebäude wird mit staatlichen Zuschüsse gefördert.  
Frau Schenkl dankt Frau Bgm. Meier für die Auskunft und verweist darauf,  
dass die Errichtung des Gebäudes jedoch kein Bestandteil des LEADER-Projekts 
ist.  
 
Keine weiteren Fragen. 
 
Vor Durchführung des Projektauswahlverfahrens stellt der Sitzungsleiter fest: 
 Die Beschlussfähigkeit des Entscheidungsgremiums laut Satzung bzw. Ge-

schäftsordnung ist gegeben. 
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 Keine einzelne Interessengruppe kontrolliert die Entscheidungsfindung (max. 
49 % der Stimmrechte je Interessengruppe) 

 Für alle bei der Auswahl beteiligten Mitglieder des Entscheidungsgremiums 
und des LAG-Managements liegt die unterschriebene Anlage „Erklärung In-
teressenkonflikt“ vor. Bei keinem Mitglied wurde ein Interessenkonflikt fest-
gestellt. 

 
Die Checkliste Projektauswahlkriterien wurde mit den EG-Mitgliedern bespro-
chen. 
 
Beschluss: 
Die Entscheidungsgremiumsmitglieder bewerten das Projekt mit insgesamt 21 von 
36 möglichen Punkten. Der Beschluss erfolgt anhand der Checkliste Projektaus-
wahlkriterien der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Mühldorfer Netz e.V.  
 
Eine LEADER-Förderung wird gemäß Projektbeschreibung befürwortet.  
 
Zuordnung der Fördersumme: 
EZ 5 = 67 % 104.342,16 € 
EZ 2 = 33 % 51.392,40 € 
Gesamt = 155.734,56 € 
 
Ja 13/13, Enthaltungen 0/13, Nein 0/13 
Angenommen, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen 
 
Frau Bgm. Meier verlässt die Sitzung. 
 
Landrat Heimerl übergibt die Leitung der Sitzung an Bgm. Einwang. 
Landrat Heimerl und Thomas Perzl verlassen die Sitzung. 
 
Frau Schenkl zeigt die Monitoring Liste nach den Beschlüssen. 
 

TOP 4 Beschluss Anpassung Geschäftsordnung § 5 „Teilnahme und Beschlussfas-
sung in Sitzungen und im Umlaufverfahren“ 
 
Frau Schenkl erklärt, dass § 5 Abs. 3 analog § 5, Abs. 1 ergänzt werden soll.  
 
Beschluss: 
Das LAG-Entscheidungsgremium beschließt folgende Anpassung der Geschäftsord-
nung: 
 
§ 5 (3)  
d) Falls das Entscheidungsgremium nach vorstehendem § 4 nicht beschlussfähig ist, 
können die Voten der fehlenden Stimmberechtigten im schriftlichen Verfahren inner-
halb von 10 Tagen eingeholt werden. 
 
Ja 11/11, Enthaltungen 0/11, Nein 0/11 
Angenommen, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen 
 
 
 
 




